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Mitteilungsinhalt:

Am 08.12.2021 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald
den Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023. Damit wurden ertrags- und finanzwirtschaftliche
sowie vermögenswirksame Entscheidungen für einen zweijährigen Zeitraum im Voraus
satzungsrechtlich festgelegt.

Gem. § 11 Absatz 2 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist bei einem
Doppelhaushalt der Gemeindevertretung eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung bezogen auf die dem 2. Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre - also die
Haushaltsjahre 2024 - 2026 - vorzulegen. Einer Beschlussfassung hierzu bedarf es nicht, da mit
der Fortschreibung der mittelfristigen Planung die Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und
2023 nicht verändert wird und die endgültigen Festsetzungen für die Jahre 2024 ff. den
zukünftigen Haushaltsberatungen vorbehalten bleiben.

Mit dem 1.Nachtrag zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden die, zum Zeitpunkt der Erarbeitung
des Nachtrages vorliegenden, neuen Erkenntnisse und aktuellen Prognosen in der
Haushaltsatzung, sprich für die Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.
Somit war lediglich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 auf
eventuell zu erwartende Änderungen zu überprüfen.
Diese Prüfung erfolgte ebenfalls im Zuge der Aufstellung des 1.Nachtrages zum DHH
2022/2023, demzufolge sind die zu erwartenden wesentlichen Veränderungen gegenüber der
Darstellung im aufgestellten DHH 2022/2023 bereits mit dem 1.Nachtrag auch für den
mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2026 dargestellt.
Im Folgenden wird näher auf die Änderungen mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 in
Bezug auf den mittelfristigen Planzeitraum 2024-2026 eingegangen.
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1) Ergebnishaushalt

Vorstehende Tabelle ist zur besseren Lesbarkeit als Anlage 1 im A3-Format der MV beigefügt.

Die Änderungen bei den Ansätzen ergeben sich bei den nachstehend dargestellten
Ertragskonten:

Die Änderungen ergaben sich analog der in der 1.Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre
2022 und 2023 dargestellten Sachverhalte. Die wesentlichsten Abweichungen werden im
Folgenden erläutert:

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer (Konten 402100/402200)

Grundlage für die Erhöhung der Ansätze unter diesen Haushaltspositionen bilden die
regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 12. Mai 2022 für das Land
Brandenburg. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Jahres 2021 steigen nach diesen aktuellen
Schätzungen die Steuereinnahmen des Landes. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes ist
diese Steuerschätzung jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Auch wurden in dieser
Steuerschätzung, die seitens der Bundesregierung veranlassten bzw. geplanten
Steuersenkungen aufgrund der gestiegenen Energiepreise, nicht berücksichtigt.
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Ebenso nicht berücksichtigt, sind u.a. die vorgesehenen Vorwegabzüge von 60,0 Mio. € in 2022
sowie jeweils 95,0 Mio.€ in den Jahren 2023 und 2024 nach dem Brandenburgischen
Finanzausgleichsgesetz (Kompensation des kommunalen Rettungsschirms in den Jahren 2020
und 2021).
Aufgrund der voran erwähnten Unsicherheiten blieb es geboten, die Oktober-Steuerschätzung
2022 dahingehend zu bewerten und gegebenenfalls die Ansätze in einer weiteren
Nachtragsplanung erneut anzupassen. Zwischenzeitlich ist die Oktober-Steuerschätzung
eingegangen mit dem Ergebnis, dass im mittelfristigen Planzeitraum erhebliche
Mindereinnahmen, insbesondere bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer, zu erwarten
sind. Anhand der aktuellen Steuerschätzung handelt es sich um ca. 350.000,00 €
Mindereinnahmen gegenüber den Ansätzen, welche aktuell im DHH 2022/2023 im mittelfristigen
Finanzplan dargestellt sind.

Schlüsselzuweisungen vom Land (Konto 411100)

Grundlage der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bildet die Steuerkraft der Stadt Vetschau
(Steuerkraftmesszahl bemessen anhand der Nivelierungshebesätze), sprich die Einnahmen aus
der Gewerbsteuer (Netto), den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der
Umsatzsteuer, der Grundsteuer und weiteren.
Ändern sich diese Steuereinnahmen, sprich die Steuerkraft der Stadt Vetschau, ändert sich die
Höhe der Schlüsselzuweisung entsprechend in dem zweiten darauffolgenden Jahr.
Für den 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 bedeutet dies:

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Konto 414200)

Bei diesen Erhöhungen der Zuweisungen handelt es sich um die Förderung der Personalkosten
Kitas (ca. 80% der PK) und resultieren aus den gestiegenen Personalkosten im Kita-Bereich.

Bei den Aufwandskonten sind nachstehende Änderungen zu verzeichnen:

Die Änderungen ergaben sich analog der in der 1.Nachtragssatzung für die Haushaltsjahre
2022 und 2023 dargestellten Sachverhalte. Die wesentlichsten Abweichungen werden im
Folgenden erläutert:
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Personalaufwendungen (Konten 501100-503200)

Die Änderungen der Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen resultieren im
Wesentlichen (90%) aus Tariferhöhungen gemäß Tarifabschluss 05/2022 im Sozial- und
Erziehungsdienst und der Anpassung Teilzeitbeschäftigter in tarifliche Vollzeitbeschäftigung im
Kita-Bereich.
Weitere Änderungen ergaben sich aufgrund:

 Anpassungen von Entgeltgruppen für technisches Personal
 Anpassung Stufenentgelt durch Personalwechsel
 Anpassung Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit)
 Korrekturansatz Planstellen (analog ist hiervon das Konto 501100 betroffen)

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV – Kreisumlage (537200)

Auf Basis des vorliegenden ersten Festsetzungsbescheides für das Haushaltsjahr 2022 vom
18.05.2022 erfolgte die Änderung des Ansatzes unter dieser Position im Haushaltsjahr 2022.
Umlagegrundlage für die Kreisumlage bilden die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl bemessen
anhand der Nivellierungshebesätze) der Stadt Vetschau zuzüglich der Schlüsselzuweisungen
vom Land. Änderungen der Steuerkraft als auch der Schlüsselzuweisungen ziehen Änderungen
in der Höhe der Kreisumlage nach sich, wobei sich die Änderungen der Steuerkraft, aufgrund
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ihres höheren Anteils an der Umlagegrundlage, intensiver auswirken als Änderungen bei den
Schlüsselzuweisungen.

Für den 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 bedeutet dies:

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Konto 551701)

Aufgrund zwischenzeitlich geänderter Konditionen (durch die aktuell politische Lage,
Auswirkungen Ukraine-Krieg, Anpassung Zins durch die EZB) ergaben sich mit dem 1.
Nachtrag Änderungen dahingehend, dass die Beträge der Tilgungen hinsichtlich des im Jahr
2023 aufzunehmenden Kredites, verursacht durch zu erwartende höhere Zinszahlungen,
sinken. Die entsprechend höheren Zinsaufwendungen werden unter dem voran benannten
Konto zum Ansatz gebracht.

2) Finanzhaushalt
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Vorstehende Tabelle ist zur besseren Lesbarkeit als Anlage 2 im A3-Format der MV beigefügt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ändern sich analog der voran
dargestellten zahlungswirksamen Änderungen im Ergebnishaushalt.

Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben die Änderungen der
Maßnahmen mit dem 1.Nachtrag zum DHH 2022/2023 auch Auswirkung auf den mittelfristigen
Finanzzeitraum 2024 bis 2026. Die Änderungen sind in der Übersicht in Anlage 3 ersichtlich
(farblich violett markiert).

In Bezug auf den Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind mit dem 1.Nachtrag zum DHH
2022/2023 in der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 folgende Änderungen zu
verzeichnen:

Die Tilgungen der Kredite sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.
Hierbei ergeben sich aufgrund zwischenzeitlich geänderter Konditionen (durch die aktuell
politische Lage, Auswirkungen Ukraine-Krieg, Anpassung Zins durch die EZB) mit dem 1.
Nachtrag Änderungen dahingehend, dass die Beträge der Tilgungen hinsichtlich des im Jahr
2023 aufzunehmenden Kredites, verursacht durch zu erwartende höhere Zinszahlungen,
sinken.

Entsprechend § 11 Absatz (3) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind
folgende Unterlagen der Fortschreibung als Anlagen 4 – 8 beigefügt:

Anlage 4 - Bilanz zum 31.12.2021-WGV Service mbH & Co.KG

Anlage 5 - Bilanz zum 31.12.2021-WGVmbH & Co.KG

Anlage 6 - Bilanz zum 31.12.2021-WGV Beteiligungs mbH

Anlage 7 - Bilanz zum 31.12.2020 REG mbH

Anlage 8 - Bilanz zum 31.12.2021 REG mbH (vorläufig)

Mitarbeiter Sachbearbeiter Fachbereichsleiter Bürgermeister


